
Amtsblatt        für die Stadt
Vetschau/Spreewald

„Neue Vetschauer Nachrichten“

Impressum

Herausgeber: Stadt Vetschau/Spreewald, Schlossstraße 10, 03226 Vetschau/Spreewald
Verlag, Druck und Satz: Verlag + Druck LINUS WITTICH KG, 04916 Herzberg (Elster), An den Steinenden 10, Telefon (0 35 35) 4 89 -0
Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf und wird an alle erreichbaren Haushalte im Gebiet der Stadt Vetschau/Spreewald kostenlos verteilt.
Außerhalb des Verbreitungsgebietes kann das Amtsblatt zum Jahresabonnementspreis von 26,38 Euro (inkl. Mehrwertsteuer und 
Versand) über die Verlag + Druck LINUS WITTICH KG, An den Steinenden 10, 04916 Herzberg (Elster) bezogen werden.

Jahrgang 22 · Vetschau/Spreewald, den 16. Juni 2012 · Nummer 6

    
	 Inhaltsverzeichnis der amtlichen Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung

-	 Amtliche Bekanntmachung des hauptamtlichen Bürgermeisters

	 •	 Bekanntmachung der Beschlüsse aus der 45. Sitzung des Hauptausschusses 
	 	 der Stadtverordnetenversammlung Vetschau/Spreewald am 31.05.2012	 Seite 2

-	 Amtliche Bekanntmachung des Verbands für Landentwicklung und Flurneuordnung Brandenburg 

	 •	 Flurbereinigungsverfahren Seese-Ost, Verf.-Nr. 6004 K	 Seite 3



Seite 2, Nr. 6/2012Vetschau/Spreewald

Bekanntmachung der Beschlüsse

aus der 45. öffentlichen Sitzung  
des Hauptausschusses der Stadtverordneten- 

versammlung Vetschau/Spreewald  
am 31.05.2012

Behandlung bzw. Beseitigung von Querrissbildungen im As-
phalt 
•	 Vetschau
	 -	 Schlossstraße 
	 -	 Wilhelm-Pieck-Straße ab Bahnübergang km 98,15 bis 

Stradower Weg 
	 -	 Wohngebiet „Spreewaldblick“
	 -	 Berliner Straße
	 -	 Schönebegker Straße 
	 -	 Lobendorfer Weg
	 -	 Radweg Vetschau, Kläranlage bis Stradow
•	 OT Göritz 
	 -	 Mühlenweg 
•	 OT Ogrosen 
	 -	 Ranzower Straße 
•	 OT Koßwig
	 -	 Kalkwitzer Straße
	 -	 gesamte Koßwiger Dorfstraße sowie Kreuzung 

(Nr. 18) und Stoßfuge zwischen Straßenbelag und 
Gehweg

•	 OT Raddusch 
	 -	 Schulweg vor Kindergarten
	 -	 Groß Lübbenauer Weg
	 -	 Beginn des Buschmühlenweges
	 -	 Querweg
	 -	 Verbindungsweg nach Göritz
	 -	 Radweg Raddusch - Boblitz 
	 -	 Straße zur Slawenburg Raddusch
•	 OT Laasow/Wüstenhain
	 -	 Radweg um Gräbendorfer See, Abschnitt Wüstenhain 

bis Tauchschule
•	 OT Suschow
	 -	 Ahornallee in Richtung Stradow

Alle anderen Straßenschäden 
•	 Vetschau/Spreewald
	 -	 Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße (Schlaglöcher)
	 -	 Juri-Gagarin-Straße (alter Teil) (Schlaglöcher)
	 -	 Nordstraße (Einläufe sind anzuheben)
	 -	 Märkischheide Lindenallee 23 am Übergang Pflaster/

Schotter (Ableitung Regenwasser)
•	 OT Missen/Gahlen
	 -	 Gehweg Gahlener Dorfstraße (Pflasterschäden)
	 -	 Radweg Missen - Laasow (Kante an Asphalt zu hoch)
•	 OT Stradow
	 -	 Anbindung nach Fleißdorf (Schwarzdecke in der Auf-

weitung)
	 -	 Weg Stradow - Burg (Bankettkante andecken)
•	 OT Laasow/Tornitz/Wüstenhain/Briesen
	 -	 Wußna (abgegangene Pflasterfläche)
	 -	 Radweg Laasow - Missen (Bankett und Wurzelaufbrü-

che)
	 -	 Tornitz Nr. 15 (Einbau Sickereinlauf)
•	 OT Koßwig
	 -	 Gehweg L 54 bis Nr. 17 und vor 14, 19 (Absenkung 

Pflasterung)
	 -	 Am Sportplatz, Nr. 9 (Pflaster abgesenkt)
•	 OT Raddusch
	 -	 Am Wasser (schadhafte Flächen in der Schwarzdecke)
	 -	 Weg Radduscher Kahnfahrt bis Kreuzung Raddusch/

Burg (wie vor)
	 -	 Bankette Kusseweg
	 -	 Bankette Raddusch - Burg

1.
Neubau Gehweg an der OD L 54 (Bahnhofstraße) und der 
OD K 6627 (Stradower Weg) vom Bahnübergang BÜ km 97,2 
bis zur Oststraße Vetschau/Spreewald
Vorlage: BV-StVV-452-12

Beschluss:
Der Vorplanung der Kisters AG vom November 2011 zum 
Neubau Gehweg an der OD L 54 (Bahnhofstraße) und 
der OD K 6627 (Stradower Weg) vom Bahnübergang BÜ 
km 97,2 bis zur Oststraße Vetschau/Spreewald wird zuge-
stimmt.
Der Bürgermeister wird ermächtigt, sich in der weiteren Pla-
nung ergebende notwendige technische Änderungen ge-
genüber der Vorplanung in der Ausführungsplanung aufzu-
nehmen.
Eine Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG für das Land 
Brandenburg erfolgt nach der Straßenbaubeitragssatzung 
jeweils separat für die Ortsdurchfahrten der Landesstraße 
L 54 (Bahnhofstraße) und der Kreisstraße K 6627 (Stradower 
Weg).

Abstimmungsergebnis: 
Anwesend: 	 7
Zustimmung: 	 6
Ablehnung: 	 0
Enthaltung: 	 1

2.
Straßenunterhaltung Prioritätenliste ab dem Jahr 2012
Vorlage: BV-StVV-453-12

Beschluss:
Der Hauptausschuss stimmt der Prioritätenliste „Straßenun-
terhaltung“ 2012 ff. (Stand: 16.04.2012) der Stadt Vetschau/
Spreewald zu.

Straßenunterhaltung Prioritätenliste (Stand 16.04.2012)
Straßenunterhaltung
Die Stadt Vetschau/Spreewald bearbeitet notwendige Unter-
haltungsmaßnahmen nach folgenden Grundsätzen:
1.	 Verkehrsbedeutung - die höhere Straßenklassifizierung 

hat Vorrang
2.	 Verkehrsbelegung - der schwächere Verkehrsteilnehmer 

hat Vorrang

Verkehrssicherungspflichten allgemein
Um eine ordnungsgemäße Befahrbarkeit der Straßen zu ge-
währleisten, erfolgen turnusmäßige Straßenkontrollen. Die 
Beseitigung von Gefahrenstellen für Leib und Leben müs-
sen, ohne dass sie in vorgenannter Prioritätenliste benannt 
sind, beseitigt werden. 

Unterhaltungsbedarf - Darstellung mit Reihenfolge
Straßeninstandsetzungsmaßnahmen an Fahrbahnen, Geh- 
und Radwege, Pflaster, Asphalt 
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Sandgeschlämmte Wege/Verkehrsflächen (nur Oberflächen-
behandlung)
•	 Vetschau/Spreewald 
	 -	 Nordstraße (Ende Pflasterstraße bis unbef. in Rich-

tung Faltemühle)
	 -	 Seitenweg
	 -	 Drebkauer Straße (unbef. Teil) bis Nr. 11
	 -	 Nordstraße 31 - 32 (Gehweg und Absperrung)
	 -	 Lobendorfer Weg - Lämmergrund
•	 OT Repten
	 -	 Reptner Schulweg
	 -	 Weg am Dreieck bis Nr. 9
•	 OT Missen/Gahlen/Jehschen
	 -	 Weg Jehschen nach Tornitz 
•	 OT Laasow/Tornitz/Briesen/Wüstenhain
	 -	 Laasower Dorfstraße 17 - 19 (Umfahrung)
	 -	 Laasow, Weg zwischen Missener Weg und Wußna
	 -	 Wüstenhainer Hauptstraße Nr. 10 bis 11, Nr. 22 - 26
	 -	 Briesen Zuwegung 1b (Fl. 6/4)
	 -	 Tornitzer Lindenstraße 24 - 26

Land Brandenburg	 Vorstand der 
Flurbereinigungsbehörde	 Teilnehmergemeinschaft des
Karl-Marx-Str. 21, 	 Flurbereinigungsverfahrens 
15926 Luckau	 Seese-Ost

Flurbereinigungsverfahren Seese-Ost
Verf.-Nr. 6004 K

Bekanntmachung des Beschlusses

aus der 45. nichtöffentlichen Sitzung  
des Hauptausschusses der Stadtverordneten- 

versammlung Vetschau/Spreewald am 31.05.2012

1.
Anbau einer Fahrzeughalle sowie Lager und Nebenräumen 
an das Gemeindehaus Göritz in Vetschau/Spreewald OT Gö-
ritz
Los 1: Bauhauptleistungen
Vorlage: BV-StVV-456-12

Beschluss:
Im Rahmen der Baumaßnahme Anbau einer Fahrzeughalle 
sowie Lager und Nebenräume an das Gemeindehaus Göritz 
in Vetschau/Spreewald OT Göritz, Los 1: Bauhauptleistungen 
wird der Zuschlag erteilt.

Vetschau/Spreewald, 08.06.2012

gez. Bengt Kanzler
Bürgermeister 

Öffentliche Bekanntmachung

An alle Teilnehmer und Nebenbeteiligten des 

 Flurbereinigungsverfahren Seese-Ost,  

Verf.-Nr. 6004 K

Ladung
Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes und Ladung zum 
Anhörungstermin über den Flurbereinigungsplan gemäß 
§ 59 Abs. 3 Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juli 1991 (BGBl. 
I S. 1418), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juni 2001 
(BGBl. I S. 1149) in Verbindung mit § 59 Flurbereinigungsge-
setz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) sowie § 3 
Brandenburgisches Landentwicklungsgesetz (BbgLEG) vom 
29. Juni 2004 (GVBl. I/04, [Nr. 14], S. 298), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 15. Juli 2010 (GVBl. I/10, [Nr. 28]).

Nachdem der Flurbereinigungsplan fertiggestellt und von 
der Oberen Flurbereinigungsbehörde genehmigt wurde, 
wird er zur Einsichtnahme für die Beteiligten ausgelegt (Of-
fenlegungstermin). 

Gemäß § 59 LwAnpG, § 59 FlurbG und § 3 BbgLEG finden 
folgende Termine statt:

1.	 Offenlegungstermin
	 Der Flurbereinigungsplan wird zur Einsichtnahme für die 

Beteiligten ausgelegt. 

	 Die Auslegung findet für die Teilnehmer und Nebenbetei-
ligten

	 am Dienstag, dem 26. Juni und am Mittwoch, den 27. 
Juni 2012

	 von jeweils 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr
	 im vlf Brandenburg, Parkstr. 1, 03205 Calau
	 statt.

	 An diesen Tagen stehen den Beteiligten für Rückfragen 
und zur Erteilung von Auskünften zu den übersandten 
Nachweisen und Unterlagen Bedienstete des Landesam-
tes für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flur-
neuordnung bzw. des Verbandes für Landentwicklung 
und Flurneuordnung zur Verfügung.

	
2.	 Anhörungstermin
	 Der Anhörungstermin zum Flurbereinigungsplan findet 

statt:
	 am Dienstag, dem 10. Juli 2012
	 im vlf Brandenburg, Parkstr. 1, 03205 Calau
	 für die Teilnehmer mit der Ordn-Nr.:
	   10/00 	 bis 	 310/00	 von 08:30 Uhr bis 11:00 Uhr
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	 401/01 	 bis 	 435/02	 von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr

	 436/01 	 bis 	 467/02	 von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr

	 468/00 	 bis 	 495/01	 von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr

	 496/00 	 bis 	 525/00	 von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr

	 sowie alle Nebenbeteiligten mit der Ordn-Nr.:
	 1 	 bis 	 106 	 von 15:00 Uhr bis  16:00 Uhr
	
Zu diesen vorgenannten Terminen wird hiermit geladen.

Gemäß § 60 LwAnpG in Verbindung mit § 59 Abs. 2 FlurbG 
wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Widersprüche 
gegen den Flurbereinigungsplan von den Beteiligten zur Ver-
meidung des Ausschlusses nur in dem vorbenannten Anhö-
rungstermin vorgebracht werden können. 

In dem unter Nr. 1. genannten Offenlegungstermin können 
keine Widersprüche erhoben werden. 

Widersprüche sind im Anhörungstermin in eine Verhand-
lungsniederschrift aufzunehmen (§ 59 Abs. 4 FlurbG).

Versäumt ein Beteiligter den Anhörungstermin oder erklärt 
er sich nicht bis zum Schluss des Termins über den Ver-
handlungsgegenstand, so wird angenommen, dass er mit 
dem Flurbereinigungsplan einverstanden ist (§ 134 Abs. 1 
FlurbG). Das Verschulden eines Vertreters oder Bevollmäch-
tigten steht dem eigenen Verschulden des Vertretenen gleich 
(§ 134 Abs. 4 FlurbG).

Wer keinen Widerspruch vorzubringen hat und mit dem 
vorliegenden Flurbereinigungsplan einverstanden ist, kann 
dem Anhörungstermin fernbleiben.

Die Beteiligten können sich in den Terminen vertreten lassen. 
Der Vertreter hat eine schriftliche und von einer siegelführen-
den Behörde beglaubigte Vollmacht bis spätestens drei Wo-
chen nach dem Termin beizubringen.

Bischdorf, den 16.06.2012

gez. Helmut Richter
Vorstandsvorsitzender
der Teilnehmergemeinschaft


